
Überarbeitete Anträge der Fraktion Bündnisgrüne/Linke zum 

INSEK (Änderungen sind schwarz geschrieben -rot alt) 

 

1. Seite 119 
„Entwicklungsbereiche  

Angesichts der analysierten quantitativen und qualitativen Wohnraumbedarfe, der räumlichen 

Gegebenheiten, v.a. in Bezug auf Siedlungskörper, Erschließung und Freiraumstruktur, sowie 

planerischer Rahmenbedingungen werden im räumlichen Leitbild unter Beachtung einer 

Bevölkerungsentwicklung von etwa 20.000 Einwohner bis 2025* der folgende potenziellen 

Entwicklungsbereiche für Wohnen dargestellt: 
1.1 Aufnahme des gemeindeeigenen Grundstückes zwischen Bahnschacht, L77 neu und  

Ruhlsdorfer Strasse als urbanes Gebiet nach § 6a Baunutzungsverordnung und Kauf von 

Teilflächen im südöstlichen Bereich der Kaserne an der Hildegardstraße (hinter Telekom) 

mit Festlegung als Gebietskulissen der Wohnraumförderung für beide Gebiete. 

1.2 Streichung in der Arrondierungsliste und Kennzeichnung als grün: 

„nördlich entlang der potenziellen künftigen S-Bahn-Trasse (rd. 250 - 300 WE v.a. 

in Ein- und Zweifamilienhäuser) – maximale einzeilige Bebauung 

1.3 Streichung in der Arrondierungsliste: 

„südlicher Bereich Schmale Enden / Gladiolenweg (rd. 90 WE in 

Einfamilienhäusern)“ 

1.4 Streichen einer der beiden Gebiete in den Arrondierunsgsbereichen  

+ südwestlicher Stolperweg, Kienwerder (rd. 100 WE in Einfamilienhäusern) 

+Großbeerenstraße / Fichtestraße, Güterfelde (für rd. 100 WE in 

Einfamilienhäusern) 

1.5 Änderung (Reduzierung bis Höhe Asternweg), wie in 2. dargestellt oder 

Streichung: 

„Bereich südlich der potenziellen S-Bahn-Trasse bzw. des potenziellen S-

Bahnhofs bis Enzianweg mit langfristiger Entwicklungsoption nach Süden (rd. 700 

– 1.000 WE für verschiedene Wohnformen) 

 Begründungen:  

zu *: Aus dem Ergebnis der Befragung „Zukunft Stahnsdorf“ ergeben sich der Antrag. 

 
 



 zu 1.1.:  Um die Handlungserfordernisse des Punktes „3.1.5 Vertiefung - Handlungsfelder 

Wohnungsmarkt“ 100 bis 150 neue seniorengerechte Wohneinheiten und 150 bis 200 

preiswerten Wohnungen in einer Durchmischung mit freifinanzierten Wohnungen sind die 

beiden Bereiche als ein wichtiges Handlungsfeld 7 zu betrachten und aufzunehmen. 

Gemeindeeigene Grundstück zwischen Ruhlsdorfer Straße und L 77 neu 



Teilflächen im südöstlichen Bereich der Kaserne an der Hildegardstraße (hinter 

Telekom) 

  

  



 

zu 1.2:  Da der Wunsch nach innerörtlichem grün besteht soll die Fläche am Striewitzweg zu 

einer Parkfläche entwickelt werden oder einzeilig bebaut mit aufgewerteter Grünfläche 

dahinter entwickelt werden. Siehe folgende Auswertung: 

 

Zu 1.3, 1.4 und 1.5: Auf Grund der Beantwortung der Bevölkerungsentwicklung durch die 

Bürger, der berechneten Bevölkerungszahl Stahnsdorfs ohne weitere Planungen mit mehr als 

18.500 Einwohner im Jahre 2035 und der eigenen Umsetzung von Wohnraumbedarfen in den 

oben in 1.1 beschriebenen Gebieten ist eine Bevölkerungsentwicklung auf über 19.250 

gegeben. Damit besteht ein Potential von maximal 250 EFH (2 Erwachsene + 1 Kind) bis zum 

Jahr 2035. 

  



 

2. Der Bereich nördlich und südlich der S-Bahntrasse bis Höhe Asternweg Geranienweg 

als ein gemeinsames Gebiet als urbanes Gebiet nach § 6a Baunutzungsverordnung mit 

Entwicklungspotential bahnhofsbezogener Nutzung darstellen und beschreiben. 

Begründung zu 2. Siehe Begründung zu den Anträgen 1.3 bis 1.5 und den folgenden 

Ergebnissen der Befragung „Zukunft Stahnsdorf“ 

  

Weitere Details auf den Seiten 21 bis 27 in der „Komplette Auswertung der 127 Stahnsdorfer 

ohne Mailadressen“  

 

  



3. Seite 122 
Räumliche Handlungsschwerpunkte 

„…Zu den räumlichen Handlungsschwerpunkten gehören: 

+ der künftige S-Bahnhof und sein unmittelbares sowie weiteres Umfeld als künftiger 

Entwicklungsschwerpunkt für nachhaltige Mobilität und Siedlungsentwicklung,  

+ der historische Ortskern Stahnsdorf als identitätsstiftende Ortsmitte mit vielfältigen 

Funktionen, teilräumlichen Handlungsbedarfen und zahlreichen Entwicklungs-

potenzialen sowie 

+ der Bereich Annastraße bis zur Sputendorfer Straße als zu stärkender Standort für 

Soziales, Sport und Erholung mit großen freiräumlichen Potenzialen.“ 

Ändern in: 

„….Zu den räumlichen Handlungsschwerpunkten gehören: 

+ der künftige S-Bahnhof und sein unmittelbares sowie weiteres Umfeld als künftiger 

Entwicklungsschwerpunkt für nachhaltige Mobilität und Siedlungsentwicklung,  

+ des gemeindeeigene Grundstück zwischen Bahnschacht, L77 neu und  

Ruhlsdorfer Strasse als urbanes Gebiet nach § 6a Baunutzungsverordnung und Kauf 

von Teilflächen im südöstlichen Bereich der Kaserne an der Hildegardstraße (hinter 

Telekom) als Gebietskulissen der Wohnraumförderung. 

+ der historische Ortskern Stahnsdorf als identitätsstiftende Ortsmitte mit vielfältigen 

Funktionen, teilräumlichen Handlungsbedarfen und zahlreichen Entwicklungs-

potenzialen sowie 

+ der Bereich Annastraße bis zur Sputendorfer Straße als zu stärkender Standort für 

Soziales, Sport und Erholung mit großen freiräumlichen Potenzialen.“ 

 
4. Seite 123 ff 

5.3 Zentrale Vorhaben 

Der Punkt ist entsprechend den vorherigen Anliegen um ein Handlungsschwerpunkt 

zu erweitern. Der Punkt 5.3.1 Zentrum um den künftigen S-Bahnhof und 5.3.2 S-

Bahnhof – Entwicklung nachhaltiger Mobilitäts-Hub sind zu überarbeiten. 

 

5. Seite 123 - Qualifizierung und Ausbau der freiräumlichen Infrastruktur 

3.1 In der Übersicht Handlungsschwerpunkte ist der Güterfelder Haussee 

aufzunehmen: 

„Absicherung und Erhalt des Güterfelder Haussees als Naherholungsbereich“ 

Dazu ist im Punkt 5.3.4 (ab Seite 134) eine entsprechende Maßnahme aufzunehmen. 

3.2 In den Maßnahmen „Klimaorientierte Entwicklung der Freiraumstrukturen“ sind 

die Aufforstungsvorschläge aus der Zuarbeit des OB Güterfelde einzuarbeiten. 

 
6. Seite 145 - Zukunftsorientierte Gewerbeflächenentwicklung an der L77n 

Die Überschrift ist zu erweitern mit „… und im Ortsteil Güterfelde“. In diesem Punkt 

sind aus der Zuarbeit des Ortsbeirates Güterfelde entsprechende Gedanken und 

Flächenideen mit aufzunehmen 

  



 

7. Seite 111 

4.2 Leitbildthesen und Leitbildaussagen (übergeordnete Entwicklungsziele) 

„Im Folgenden werden die Schwerpunktthemen des Leitbildes von 2017/2018 in 

Leitbildthesen zusammengefasst und mit angepassten und in Teilen ergänzten 

Leitbildaussagen (übergeordneten Entwicklungszielen) untersetzt.“ 

Wird ergänzt: 

„Im Folgenden werden die Schwerpunktthemen des Leitbildes von 2017/2018 in 

Leitbildthesen zusammengefasst und mit angepassten und in Teilen ergänzten 

Leitbildaussagen (übergeordneten Entwicklungszielen) untersetzt. Dabei sind die 

Zielvereinbarungen des Audits „Familiengereichte Kommune“ (2017) und die Leitlinien 

zum Klimaschutz des integrierten Klimaschutzkonzeptes (2018) weiterhin zu 

berücksichtigen“ 

 


